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					Die rechtsextreme AfD feiert in Deutschland Wahlerfolge und die Grenzen des Sagbaren verschieben sich immer weiter nach rechts. Drängender denn je stellt der Report 2025 die Frage, mit welchen Mitteln wir uns wehren und wie wir unseren Rechtsstaat gegen Attacken von rechts stärken können. Mehr als 30 Autor*innen zeigen anhand der wichtigsten Fälle des vergangenen Jahres: Wir können – und müssen – den rechten Tendenzen in Justiz und Gesellschaft mit Recht beikommen.

Lennart Laude, Janos Richter und Juliana Talg, Mitarbeiter*innen beim Verfassungsblog, schreiben über den Versuch der AfD, das Thüringer Verfassungsgericht zu delegitimieren. Maximilian Pichl, Professor für Soziales Recht, analysiert den rechtsliberalen Widerstand gegen das Demokratiefördergesetz. Doris Liebscher, Juristin und Wissenschaftlerin, beleuchtet die Verurteilung der Berliner Polizei mithilfe des bundesweit ersten Landesantidiskriminierungsgesetzes u.v.m.
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					Die Herausgeber*innen sind Journalist*innen und kritische Jurist*innen, die sich von einer Grundeinsicht leiten lassen: Rechtsextreme verstehen das Recht als Arena ihrer politischen Kämpfe und versuchen, es für ihre Zwecke auszunutzen. Wenn alle diese Versuche dokumentiert und bewertet werden, ist ein wichtiger Schritt getan, um sich besser wehren zu können. Der Report »Recht gegen rechts« wird herausgegeben von Nele Austermann, Leonard Ihßen, Heike Kleffner, Kati Lang, Maximilian Pichl, Ronen Steinke und Tore Vetter.
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	Verzeichnis der Autor*innen


					Warum »Recht gegen rechts«?

					Prolog

				Es waren Wochen der Zuversicht, als nach den Recherchen des Investigativmediums Correctiv allein an einem einzigen Wochenende Anfang Februar 2024 mehr als 1,5 Millionen Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße gingen.
Viele der zumeist selbstgemalten Plakate richteten sich an die demokratischen Parteien: Sie verlangten ein Ende des fahrlässigen Umgangs mit der existenziellen Bedrohung der Demokratie durch die extreme Rechte und die Positionen, die diese vertritt. Erstmals seit den massenhaften Protesten von Fridays for Future und der Black-Lives-Matter-Bewegung waren – nicht nur in Großstädten, auch in Kleinstädten und Dörfern – über viele Wochen mehr als viereinhalb Millionen Menschen unterschiedlichster gesellschaftlicher Herkunft im öffentlichen Raum präsent, um eine demokratische und plurale Gesellschaft zu verteidigen.
Doch die erhofften Konsequenzen auf die unüberhörbaren Forderungen nach einem Verbot der AfD, nach politischen Brandmauern statt einer Zusammenarbeit demokratischer Parteien mit Rechtsextremisten in Kommunal- und Landesparlamenten und nach einer Flüchtlingspolitik, die sich an der Menschenwürde und dem Grundrecht auf Asyl orientiert, sind ausgeblieben. Ein Jahr später fällt die Bilanz mehr als ernüchternd aus. Spätestens seit den Wahlerfolgen der rechtsextremen AfD bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Spätsommer 2024 und dem Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA überwiegt bei vielen Menschen große Rat- und Hoffnungslosigkeit.
Die Hoffnung und Aufbruchsstimmung des Februars 2024 ist bei denjenigen, die nicht nur in ostdeutschen Kleinstädten und Dörfern oftmals mit dem Rücken zur Wand demokratische Grundrechte verteidigen, inzwischen vielfach wieder existenziellen Ängsten gewichen: um die eigene Sicherheit oder den Aufenthaltsstatus – oder die von Freund*innen und Angehörigen; um die Existenz von kleinen soziokulturellen Zentren, von Beratungsstellen für Asylsuchende und Einwanderer*innen; nicht zuletzt um Angehörige und Freund*innen in Krisen- und Kriegsgebieten, denen alle legalen Flucht- und Einreisemöglichkeiten nach Europa versperrt werden. Die Angriffe der extremen Rechten – auf die Institutionen des Rechtsstaats ebenso wie auf Einzelne – haben ein neues Ausmaß an Aggressivität und Zerstörungswillen erreicht. Und in bisher ungekannter Weise scheinen sie damit bis weit in die Mitte der Gesellschaft Erfolg zu haben. Im Moment der größten Gefahr scheint es aktuell wenig zu geben, was Hoffnung spenden könnte.

					
						Fehlender Schutz für die Institutionen des Rechtsstaats

					
					Als Herausgeber*innen dieses Reports »Recht gegen rechts« machen wir es uns seit fünf Jahren zur Aufgabe, zu vermessen, inwieweit die Justiz und die anderen Institutionen des Rechtsstaates ihrer Aufgabe gerecht werden, die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zum Schutz der Demokratie und des Grundgesetzes zielgerichtet einzusetzen. Wir zeigen auf, wo sie diese wichtige Aufgabe vernachlässigen oder gar Entscheidungen zum Nachteil treffen nicht nur marginalisierter Gruppen: in Teilen auch zum Nachteil größerer gesellschaftlicher Gruppen und der offenen, pluralen Gesellschaft im Ganzen.

					Notwendigerweise legen wir seit der Veröffentlichung des ersten Reports auch einen Schwerpunkt darauf, inwieweit Rechtsextreme ihren Einfluss auf die Institutionen des Rechtsstaats ausweiten und die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente für ihre antidemokratische Agenda missbrauchen. Nicht zuletzt geht es uns darum, politisch Verantwortliche ebenso wie eine kritische Öffentlichkeit daran zu erinnern, wie dringend notwendig – angesichts der Wahlerfolge von rechtsextremen Parteien wie der AfD – der Schutz der Institutionen des Rechtsstaats ist: vor gezielten Blockaden, Delegitimierung und der »disruptiven Politik« faschistischer Akteur*innen.

					In dieser Hinsicht fällt die Bilanz des Jahres 2024 dramatisch aus: Allen Mahnungen zum Trotz – sei es durch zahlreiche ehemalige Richter*innen am Bundesverfassungsgericht oder Expert*innen des Verfassungsblogs, die mit dem Thüringen-Projekt zahlreiche Empfehlungen für Politiker*innen veröffentlicht haben –, fehlt es bislang am Allernotwendigsten. Es fehlt an einem umfassenden Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor einer drohenden Sperrminorität der AfD im nächsten Deutschen Bundestag. Es fehlt eine umfassendere Regelung wesentlicher Strukturmerkmale des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz statt bisher im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hierfür wäre eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Abgeordneten notwendig. Doch nach einer monatelangen Verzögerung durch die Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion wurde allenfalls ein halbherziger Rettungsschirm gespannt. Entwicklungen wie in den USA, wo der Supreme Court inzwischen zum verlängerten Arm des ehemaligen und neuen rechtsextremen Präsidenten Donald Trump geworden ist, können so in Deutschland nicht abgewendet werden. Denn die vom Bundestag beschlossene Reform zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts hat eine große Leerstelle: die Wahl der Richter*innen mit Zweidrittelmehrheit. Diese ist derzeit nur in einem einfachen Gesetz festgelegt und soll sicherstellen, dass hinter der Wahl eine breite gesellschaftliche Mehrheit steht. Eine Verankerung der Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richter*innen sieht das Gesetz nicht vor. Damit bleiben wichtige Regelungen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz bestehen – sie können mit einfacher Mehrheit abgeschafft werden. Andere Regelungen wie Zahl der Senate (zwei) und Richter*innen (je acht) und der Ausschluss der Wiederwahl sollen ins Grundgesetz aufgenommen werden, damit sie nur noch mit Zweidrittelmehrheit geändert werden können. Falls sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ändern, wird dies zu einem großen Risiko. Denn wenn etwa im Bundestag eine rechtsextreme Fraktion über mehr als ein Drittel der Stimmen verfügt, könnte sie die Wahl einer Richterin oder eines Richters blockieren. Auf Länderebene sind solche autoritären Angriffe seit den Wahlen in Thüringen und Brandenburg schon möglich. Im aktuellen Report »Recht gegen rechts« 2025 warnen die Jurist*innen Lennart Laude, Janos Richter und Juliana Talg vom Thüringen-Projekt des Verfassungsblogs eindringlich vor den möglichen Konsequenzen der AfD-Sperrminorität im Thüringer Landtag und beschreiben Szenarien, mit denen die AfD sowohl die Wahl neuer Richter*innen in Thüringen verhindern kann, als auch die Delegitimierung des thüringischen Landesverfassungsgerichts vorantreiben will. Der Beitrag zeigt: Es bedarf nicht des Worst Case der Machtübergabe an die Rechtsextremen, damit sie die Demokratie und den Rechtsstaat zerlegen können. Die Gefahr droht bereits viel früher und in Teilen schon jetzt.

					»Man kann sagen, dass der Faschismus der alten Kunst zu lügen gewissermaßen eine neue Variante hinzugefügt hat – die teuflischste Variante, die man sich denken kann – nämlich: das Wahrlügen«, schrieb die Philosophin Hannah Arendt 1972 in Die Lüge in der Politik. Diese Warnung gilt auch – und im Besonderen – vor rechtsextremen Richter*innen. Im aktuellen Report »Recht gegen rechts« zeichnet der Richter John Philipp Thurn den Fall eines Verwaltungsrichters nach, der sein Richteramt missbrauchte, um besonders schutzbedürftigen Asylsuchenden zu schaden. Welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, um solchen Vorfällen Einhalt zu gebieten, erklärt Thurn in seinem Beitrag.

					Im Vorjahres-Report hatten wir über rechte Richter am Amtsgericht Weimar berichtet, die in der Coronapandemie für alle Kinder an zwei Schulen die Maskenpflicht aussetzen wollten und dafür wegen Rechtsbeugung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt wurden. Im November 2024 bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts Erfurt vom August 2023 und verwarf damit die Revision sowohl des Angeklagten als auch der Staatsanwaltschaft (Urteil v. 20.11.2024, Az. 2 StR 54/24). Auch im Fall des rechtsextremen Richters und ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier, über den wir im Report 2024 berichtet hatten, gibt es inzwischen neue Entwicklungen. Am 28. November 2024 verhandelte das Richterdienstgericht über eine von Sachsens ehemaliger Justizministerin Katja Meier (Grüne) im Juli 2023 erhobene Disziplinarklage. Das Ziel: Jens Maier soll endgültig aus dem Staatsdienst entfernt werden und seine fortlaufenden Bezüge verlieren, die er seit seiner rechtskräftigen Versetzung in den Ruhestand im Oktober 2023 nach wie vor vom Freistaat Sachsen erhält.

					 

					»Die Disziplinarklage ist unbegründet«, sagte die Vorsitzende Richterin Yvonne Wagner am 28. November 2024 in Leipzig. Die Vorwürfe hätten nur teilweise bestätigt werden können und rechtfertigten keine zusätzlichen Maßnahmen. Jens Maier behält seine Pensionsansprüche und wird nicht komplett aus dem Dienst entfernt. Das Urteil war laut Pressestelle des Richterdienstgerichts in Leipzig bei Redaktionsschluss noch nicht rechtskräftig.

				
					
						Umkämpfte Menschenrechte

					
					»Ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Menschen können schön sein oder noch schöner. Sie können gerecht sein oder ungerecht. Aber illegal? Wie kann ein Mensch illegal sein?«

					Diese Mahnung des Schoa-Überlebenden und Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel aus dem Jahr 1988 ist aktueller denn je. Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems verschlimmert die Situation für Schutzsuchende noch weiter. Zum Beispiel besteht nun die Möglichkeit, selbst Kinder in Haft zu nehmen. Bedingt durch einen enthemmten gesellschaftlichen Diskurs über Migration hat auch die Ampel-Regierung immer wieder das geltende Recht verschärft. Özge İnan schreibt für diesen Report über die Abschiebedebatte und erklärt, warum diese dem vorgeschobenen Ziel der Bekämpfung von Terrorismus gerade nicht weiterhilft.

					Umso wichtiger ist es, dass in den vergangenen zwölf Monaten die europäischen Gerichte zum Teil bahnbrechende Entscheidungen getroffen haben, die im Kontrast zum aktuellen migrationsfeindlichen Trend stehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat zum Beispiel in seinem Urteil vom 14. Oktober 2024 klar und eindeutig Zurückweisungen nach Griechenland, die außerhalb des europäischen Rechtsrahmens stattfinden, als unvereinbar mit den Menschenrechten eingestuft. Der sogenannte Seehofer-Deal, den der ehemalige CSU-Bundesinnenminister 2018 ausgehandelt hatte, ist damit endgültig Geschichte. Und der Europäische Gerichtshof befand am 4. Oktober 2024, dass Frauen, die unter den Taliban in Afghanistan gelebt haben und in Deutschland (bzw. in der Europäischen Union) Schutz suchen, ganz generell aufgrund ihres Geschlechts und der systematischen Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan einen Anspruch auf Flüchtlingsschutz im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und der EU-Qualifikationsrichtlinie haben. Ihre Anträge müssen damit nicht mehr langwierig geprüft werden.

					Diese Beispiele zeigen: Noch immer bietet das Recht auch Hoffnung, noch immer halten rechtsstaatliche Institutionen die europäischen Werte und die Menschenrechte hoch, scheinen sie auch anderswo in Vergessenheit geraten zu sein.

				
					
						Die Entmutigung von Angegriffenen

					
					Seit dem ersten Report »Recht gegen rechts« haben wir uns in allen Ausgaben mit den Auswirkungen verschleppter und blockierter Strafverfahren auch nach schwersten rechten Gewalttaten beschäftigt. In dieser Ausgabe schreibt der Journalist Joachim Tornau über die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, das skandalöse Urteil des Landgerichts Mühlhausen im Fall eines schweren Neonaziangriffs auf zwei Journalisten in Fretterode (Thüringen) aufzuheben und zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zu verweisen. Das Urteil steht sinnbildlich für die Weigerung von Teilen der Justiz, den im Grundgesetz verankerten Schutz der Pressefreiheit auch tatsächlich ernst zu nehmen, gewalttätige Angriffe auf Journalist*innen angemessen zu ahnden und so die Berichterstattung auch aus Gefahrenzonen zu ermöglichen. Wann es nach dem Angriff im April 2018 durch organisierte Neonazis zu einem rechtskräftigen Urteil kommen wird, ist derzeit nicht absehbar. Die Belastung durch langjährig verschleppte Strafverfahren erschüttert das Vertrauen vieler Betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in den Rechtsstaat.
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